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F r e y t a g , den 18. Februar 1825. ^ ^ ^ ^ ^ X

L a i b a ch.

" ^ e r löbl. k. k. S tad t ° Magistrat allhier. hat seine
getreue Anhänglichkeit an unsern allerhöchsten Monar>
chen, und seine schon so vielmahl bethätigten wohlwol»
lenden Gesinnungen gegen das k. k. M i l i t ä r , auch bey
Gelegenheit der heuer abgehaltenen Allerhöchsten Ge,
bultstagLfeyer Seiner Majestät, wi<dir an Tag gelegt;
Und der Mannschaft der hier garnisonirenden Truppen
vom Feldwebel abwärts, eine doppelte Löhnung, im Be°
trage von 3,9 fl. 41 kr. Conventions-Münze; dem hie«
figen Regiments'. Knaben ° Erziehungshause aber 25 ff.,
>n allem also ZS4 fi. 41 kr. Conventions>Münze zum
Geschenke gemacht.

Nebst diesem haben noch der k-k. pensionirteGuber«
nialrath . Herr Franz Grafvon H 0 h e n w a r t h , i °o fl,
Convent. Münze dem Infanterie - Regiment« Prinz
Reuß-Plaucn mit der Widmung übergeben , daßdavon
2a verheirathete, mit Kindern versehene eingeborne Ge-
freyte und Gemeine, jeder 1 f l . — und eben so viel Un-
terofficiere, jeder 2 fl. auf die Hand erhalten sollen.

Diese Vertheilungen sind genau nach ihren W i d -
mungen geschehen, und das k. k. M i l i t ä r - Qder»Com-
mando in I l l y r ien macht es sich zur angenehmen Pflicht,
diese, die Biedcrherzigkeit ihrer Geber bethätigende, auf
dem Altar der Vaterlandsliebe dargebrachten Gaben,
unter einem zur hohen Kenntniß zu bringen, und durch
diese Blätter im Nahmendes hohen illyrisch-innerösier-
reichischen General» Commando und des k. k. Mi l i tä r«
den öffentlichen Dank hiemit abzustatten.

A d e l s b e r g , den ,H, Februar 1826.
Das allerhöchste Gcburtsfest unseres angebetheten

Monarchen, Kinsers F r a n z I . , wurde auch heuer, wie
in den verflossenen Jahren, von den hiesigen ssinwol,-
nern mit einer, dem erhabenen Gegenstande angemesse°
nen Würde gefeyert, wobey sich die herzlichen Gefühle
für den theuern Landesvater mit Innigkeit auüsprachen.

Am Vorabende und beym Anbruch des glorreichen
Tages verkündeten Pöllerschüsse den treuen Unterthanen
d«n Beginn der hohen Feyer. Um 10 Uhr begaben sich

die Herren Beamten. unter Vortritt deZHM.ZrZsMts-
vernalters Ferdinand Grafen v- A i c h c w ^ l g ^ n ! Ve«
gleitung deo hier stationirten k. k. M i l i t ä r s , der zahl»
reichen Schuljugend und einer ansehnlichen Menge der
Bewohner hiesiger S tad t und Umgegend in die Kirche,
um bey dem daselbst abgehaltenen Hochamte dem Höch°
sten die Danksagungen für die bisherige Erhal tung
des Mi l l ionen beglückenden V a t e r s darzubringen,
und Dessen ferneres Wohl und lange Lebensdauer durch
heiße Gebethe zu erstehen.

K ö n i g r e i c h S a r d i n i e n .
D i e T u r i n e r H o f z e i t u n g ' v o m z S . Jänner ent»

hält den am 25. October 1822 zwischen dem K ö n i g «
« e i c h e G a r d i n i e n u n d d e r h o h e n P f o r t e abge»
schlossenen T r a c t a t , nebst den erläuternden Noten und
Verfügungen, welche durch die Stipulat ionen desselben
veranlaßt worden sind, Dieser Mi t thei lung ist folgende
B e k a n n t m a c h u n g d e r k ö n i g l i c h e n A d m i r a l i ,
t ä t vorangeschickt: , ,D ie A d m i r a l i t ä t S r . M a j e°
st ä t : 8 s sey Jedermann kund und zu wissen, daß zwi»
schen S r . Majestät dem König, unserm Herrn , un0 oer
hohen Pforte durch die zu dicscm Vchufe eigens bevol!»
mächtigten Minister , am 25. October 1L2Ö zu Constan»
tinopel ein T r a c t a t abgeschlossen, uno hierauf gehörig
ratificirt worden ist, durch welchen die Rechte und Ver»
Hältnisse der beyderfeitigen Unterthanen festgesetzt, ihrem
wechselseitigen Handeleverkchr zur See eine öffentliche
Garantie verliehen, und der königlichen Flagge die freye
Fahrt ins schwarze Meer bewilligt worden. S e . Maje°
stät haben uns durch das königliche Staatssecretariat del
auswärtigen Angelegenheiten ein authentisches Exemplar
des besagten Tractats, sammt den erläuternden Noten
und Verfügungen, welche durch die Stipulalionen des»
selben veranlaßt worden sind, zustellen lassen, damit al»
les in unsern Arä'ive» niedergllegtundaufbewahrtwer»
den möge, und zu gleicher Jett beföhle» , diese Aclenstü«
cke öffentlich durch den Druck bekannt zu machen. I n
Folge höchster Befehle machen W>r demnach dem Pu>
blicum bekannt, daß der Tractat und die oben erwähn-
ten Noten und Verfügungen folgendermaßen lauten:
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^ " I m N a h m e n G o t t e s . A m e n .

S<> Majestät C a r l F e l i x . König von Sardinien.
Herzog von Savoyen und Genua lc. :c. Fürst von Pie°
mont lc. lc., und Se . kaiserl. M a j . der Größte der S u l -
tane, und erlauchtester der ottomanischen Herrscher, der
mächtigste ottomanische Kaiser, furchtbarer Beherrscher
von sehr vielen großen Ländern, S u l t a n M a h m u d
C h a n I I . , von gleichem Wunsche beseelt, unter sich und
Ihren rtspectiven Staaten und Völkern dauerhafte Frie»
den«° und Freundschafts - Verhältnisse zu, begründen, wie
auch den Unterthanen beyder hohen contrahirenden Theile
die Vortheile eines aufwechselseitig ersprießlichen Grund»
lagen und Grundsähen beruhenden Handelsverkehrs zu
sichern,haben es für angemessen befunden, einen feyerli»
chen und definitiven FreundfchaflZ-s Frieden«», Handels»^
undSckifffahlts'.Tractat, nach demMuster der mit andern
defreundetenMächten bestehendcuTractate, abzuschließen.

S e . Majestät de« König von Sardinien haben zu die«
sem Behufe die Vermit t lung Ihres Freundes und Vun>
desgenosftn des Königs des vereinigten Königreichs von
Großbritannien und I r l and in Anspruch genommen und.
daher mit Zustimmung S r . großdritannischen Majestät
zu Ihrem Commissär und Bevollmächtigten ernannt,
Se> Epcellenz den hochgebornen H rn . Percy Clinton
Sydney, Lord ViZcount und^Baron von S t r a n g f o r d ,
Pair des Königreichs I r l a n d , Großkreutz des Bathor-
dens » des königlich portugiesischen Ordens vom Thurm
und Schwert < und mehrerer anderer hohen Orden ;
Mi tg l ied des geheimen Raths S r . königlich großdri»
tannischen Majestät und Höchstderen außerordentlichen
Bothschafter und bevollmächtigten Minister bey der ho-
hen ottomanischen Pfor te ; — und Se. kaiserliche M a -
jestät der Su l t an M a h m u d C h a n I I . , haben >IH°
lerseits zu Ihren Commissären und Bevollmächtigten
ernannt I I Excellenzen die H H . M e h m e d A a r i f
B e i E f e n d i , ehemahligen Kadiasker von Numelien,
M e h m e d S a d i k N e i s - E f e n d i , jetzigen Großkanz-
ler des Reichs, und M e h m e d S e i d a E fe nd i , Ge-
neralinspector der Art i l ler ie, welche, nach erfolgtet Aus>
wechslung ihrer respectioen, in gehöriger Form.zbefun-
denen Vollmachten, und nach reiflich gepflogener Bera-
thung,über folgende Artikel übereingekommen sind,und
selbe abgeschlossen und unterzeichnet haben : A r t . i . S e -
Majestät der König von Sardinien und die hohe otto«
manische Pforte schließen auf gleiche Weise, wie d>e hohe
Pforte mit andern Mächten durch Verträge verbunden
ist, einen Freundschafts > Tractat , in Folge dessen, wie
tS die Verhältnissedel Freundschaft und des guten Ein«

Vernehmens fordern, die Kaufleute, Unterthanen und

die Kauffahrteyschiffc S r . sardinischen M ^ N ä t >n die
Staaten des ottomanischen Reichs kommen, ihren Han»
delöverkehr daselbst mit voller Sicherheit treiben, und
alles Schuhes und Beystandes gewärtig ftyn können. Ha»
gegen können auch die Kaufleute, Unterthanen und Hon»
delsschiffe der hohen Pforte die Staaten S r . königlich
sardinischenMajestät milder vollkommensten Sicherheit
besuchen , ihren Handelsverkehr daselbst treiben, und alle«
Schuhes und Beystandes gewärtig seyn. 2) Die Unier,
thanen und Kausseute beyde« comrahirenden Theile wel»
den als Zollgebühren für die Ein» und Ausfuhr ihre«
Waare« (mit Ausnahme det verbothenen und Contre»
ba»oe>Waaren) erlegen, und zwar die sardinischen Kauf»
leute drey, Procent gleich den andern europäischen Han>
delsleuten, und die ottomanilchen Kaufleute eben soviel,
und es soll von beyden Seiten nichts über dieses stipulirlc
Quai. tum abgefordert werden. 3) Den sardinischen Han '
delsleuten ist auch, gleich den übrigen Europäern, erlaubt/
von >en .Erzeugnissen der Türkey solche Waaren und Al»
likel zu nehmen und auszuführen, deren Ausfuhr nicht
verbothen ist, und deren das Land mcht selbst bedarf,
/i) I n den Theilen des ottomanischen Reichs, wo die sal>
dinischen Unterthanen Handel treiben werden, und w«>
selbst die Anwesenheit eines Consuls oder ViceconsulS
zur Besorgung ihrer Angelegenheiten und Interessen o l '
fenbar nothwendig seyn wird» sollen Consuln und Vice«
Consuln aufgestellt werden, welche aus den Unterthanen
S r . sardinischen Majestät gewählt, und selben die erfol»
derlichen Diplome und Decrete, milden herkömmlichen
Privilegien undImmunitäten.auSgefertigtwerdcn sollen,
Aufgleiche Weise steht es der hohenPforte, wenn sie eS fü l
nothwendigerachtet,frey, inSard in ienSchach-Nende l
oder Consuln und Viceconsulu aufzustellen, welche als sol»
che aufgebührende Weise ausgezeichnet und denselben 0it
üblichen Privilegien zugestanden werden sollen. 5) D>«
Schach-Bender und Viceconsuln, welche in den See»
städten von Sardinien restdiren, werden die Consulals»
Gebühren von den Waaren der ottomanischen Kausseute
erheben, welche von Handelsschiffe» der ottomanischen
Pforte daselbst eingeführt und ausgeladen werden, un»
zwar nach dem festzu stellenden Tarifs, und d,e sardinisch««
Kaufteutewerden denConsuln und Viceconsuln ibrerN«'
tiondie gewöhnlichenConsulatsgebühren von denWaare«
entrichten, welche ste aufsardinischen Schiffen in d,e Hase«
der Türken einführen und ausladen werden. 6) Wen»
die sardinischen Unterthanen J e r u s a l e m oder em«n,
andern O l l dcZ ottomanischen Reichs, es sey aus An»
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dacht ode« aus bloßer Reiselust besuchen wol len. sower.
den sie zu diesem Behufe mit einem kaiserlichen Ferman
versehen werden , um frey und ungehindert reisen , und
alles Beystandes und Schutzes gewartig seyn zu können.
7) Wenn ein sardinischer Unterthan! in de« Türken mit
Tode abgeht, so wi ld der an dem O r t e , wo derselbe
verstorben ist, resid,rcnde Consul S r . saldinischen M a .
jessät sein nachgelassenes Vermögen einstweilen in Ve>
sitz nehmen, um <S dann seinen Erben zukommen zu
lassen. Wenn sich kein Consul in dem Orte befindet, so
wird ein Ortsnchter (Kadi) das Inventar ium über den
Nachlaß dem nächsten saldinischen Consul übersenden.
Dasselbe Verjähren wird auch m Hinsicht der Untertha-
nen der hohen Pfor te , welche in Sardinien mit Tode ab-
gchen dürften, beobachtet werden, 8) Diejenigen S t re i -
tigkeiten und Processe, welche sich unter sardinischen Un»
terthanen (>n der Türkey) erheben, sollen von den Ge-
sandten und den Consuln ihrer Nation untersucht und
geschlichtet werden; diejenigen Streitigkeiten und Pro-
zesse aber, welche sich zwischen sardinischen und ottoma-
«ischen Unterthanen erheben, sollen nach den türkischen
Gesetzen, in Gegenwart eineslsardinischenDragoman^,
entschieden und geschlichtet werden. Ied-r solcher Proceß,
dessen Gegenstand über 4000 Aspern beträgt, soll nach
Conslantinopel gewiesen und dort nach den heiligen Ge-
sehen entschiede» werden, g) Die saldinischen,Untertha-
nen, welche sich in ottomanische Länder begeben, und
flch daselbst ruhig mit ihren HandelZangelegenheiten be-
schäftigen, sollen, wofern sie sich keiner Vergehungen
schuldig machen, auf keinerley Weise von den türkischen
Behörden und Obrigkeiten belästiget werden. Wenn sich
aber sardinische Unterthanen Vergehnngen zu Schulden
kommen lassen, so sollen sie, mit Aeyziehung des bevoll,
mächtigten Ministers oder Consule ihrer Nation,auf die
nähmliche Ar t zur verdienten Strafe verurtheilt werden ,
wie in ähnlichen Fällen , gegendie übrigen Europäerver»
fahren wird. 10) Wenn sich die Kriegsschiffe beyder Mächte
begegnen, so werden sie sich wechselseitig die nach dem
See-Gebrauch üblichen Zeichen derFreundschaft geben;
und wenn Kriegsschiffe einer der beyden Mächte, Kauf-
fahrteysch,ffen verändern begegnen, so werden solche auf
höfliche und freundschaftliche Weise behandelt werden.
Die Handeleschiffe beyder Theile werden sich bey der An.
kunft in die Häfen und auf den Rheden der respectiven
Staaten den bestehenden Verordnungen des Landes fü-
gen. 11) I „ dem Fa l l , wenn einsardinischer Unterthan
l« dem Islamismus übertr i t t , so soll er >n Gegenwart
des saldinischen Dragoman« vernommen werden, und

wenn sich ergibt, daß er'unbcstreitbarc Säiulden hat ,
so soll die Liquidation derselben nach den heiligen Gcss,
hen bewerkstelliget werden. 12) Die Consuln und Vice-
Consuln von Sardinien in den ottomanischen Staaten,
so wie'überhaupt alle saldinischen Unterthanen , welche
inHandelS-Angelegenheiten in die Türkei) kommen, wer»
den vom Charadsch, vom Bavsch, und von allen an»ern
Abgaben dieser Ar t besrcyt seyn. i2) Es wird stipulirt,
daß die sardinischen Kauffahrteyschiffe, welche , um Han»
del zu treiben nach der Türkey kommen , unter ihrer eig,
nen Flagge, und nicht unter der einer andern Macht
segeln werden ; die sardinische Flagge wederan Fahrzeuge
anderer Mächte, noch an Schiffe von Na» jas (nicht mo«
hammedanischen Unterthanen derPforte) gegeben werde;
daß dcr bevollmächtigte Minister, so wie die Consuln
und Viccconsuln S r . sardinischen Majestät keine Patente
an Unterthanender hohen Pforte ausfertigen, nochselbe
offen oder insgeheim beschützen ,sollen, Grundsätze , von
denen es nicht erlaubt ist abzuweichen. 14) Dem bevoll-
mächtigten Minister, so.wie den Consuln S r . königl.
sardinischen Majestät, welche bestimmt sind, bey der ho»
hen Pfor te, und in den oltomanischen Staaten zu rest,
diren, werden alle diejenigen Pr iv i legien, Rechte und
Immuni täten zugestanden werden , welche die bestehende
Freundschaft gebiethet, und deren die Agenten der an»
dern Mächte genießen. I n Erwiederung dessen, und nach
demselben Grundsatz werdenden Consuln und Vicecon»
suln der hohen Pfor te , welche in Sardinien residiren
werden, dieselben Privilegien, Rechte und Immuni täten
bewilliget. i5) Nach erfolgtcrUnterzeichnung undRatifica»
tion des gegenwärtigcnFreundschaflZ' und Handels-Trac»
tats von beyden Theilen, sollderselbe auf keinerley Weise
verletzt, sondern püncllich beobachtet und befolgt werden.
Gegenwärtige Acte wird sowohl von Seiten S r . M a -
jestät des König2 von Sardinien, als von Seite S r . Ma»
jestät des Kais.rs der O«manen, nach dem bestehenden
Gebrauch durch die beyderseitige Unterschrift feyerlich be,
stätigt^und ratif icirt, und die Ratifikationen innerhall,
vier Monathen, und wo möglich noch früher, von dem
Tage des erfolgten Abschlusses gegenwärtiger Acte an
gerechnet, zu Constantinopel ausgewechselt werden , von
welcher Acte die beyderseitigen^Vevollmächcigten zwey
gleichlautende Exemplare haben ausfertigen lassen, solch« '
mit ilirer eigenhändigen Unterschrift und mit ihrem In»
siegel versehen, und gegenseitig ausgewechselt haben. S o
geschehen zu Constantinopel am iö . des Monalhs Octl»
ber, im Jahre 1823, Unterz. S t r ä n g f o r d . — W i r
außerordentlicher Bothschafter und bevollmächtigte« M i»
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nister S r . Majestät des Königs von Großbritannien bey
der hohen Pforte, und Bevollmächtigter S r . Majestät
des Kömgs von Sardinien zum Abschlüsse eineZ Freund»
fchafts- und Handelsvertrages zwischen S r . sardinischen
Majestät und der hohen ottomanischen Pforte, bezcu»
gen und erklären, Jedem, den es angeht, daß gegen-
wärtige Abschrift eine echte und genaue Abschrift unterm
25. October des laufenden Jahres zwischen S r . sardi-
Nischen Majestät und der hohen ottomanischen Pforte
abgeschlossenen Tractats sey, welcher aus einer Einlei-
tung, fünfzehn Artikeln, und einem Schlußsatze besteht,
und am besagten Tage von Uns und den ottomanischen
bevollmächtigten Ministern unterfertigt, und von Uns in
zwey gleichlautenden Exemplaren gegenseitig ausgewech-

,selt worden ist. Urkund dessen u.s. f. Unterz. S t r a n g »
f o r d . " —> Die Auswechslung der Natificationen gegen-
wärtigen Tractats in den respectiven Sprachenlist zu
Conslantinopel von den Bevollmächtigten der beyden ho-
hen cortrahicendenMächtc am 27. des MonathZ April des
vergangenen Jahres 1824, welcher dem Ende des Schaa-
ban des Jahrs der Hedschira »25g entspricht, auffeyer«
liche Weife vollzogen worden."

(Die in der Bekanntmachung der Admiralität er-
wähnten Noten und Verfügungen werden wir nach-
tragen,)

G r o ß b r i t a n n i e n und I r l a n d .
Nachrichten aus G i b r a l t a r vom 3o. December

zufolge, hatte die Erscheinung von zwey sardmischen
Kriegsschiffen in den dortigen Gewässern dem Beherr-
scher von Marocco, der mit feindseligen Absichten gegen
den sardinischen Handel umzugehen schien, auf andere
Gedanken gebracht. DiesardinischeHandelZschifffahrthat
von Marocco nicht das Mindeste zu besorgen, und oie
Regierung dieses Landes hat sich sogar zur Abschlicßung
tines definitiven Handelstractats mit Sardinien geneigt
«wiesen.

Die englischen Entdeckungsschiffe, unter Capital,
Pa r ry , waren am 2. August mitten im Eise bey Cape
Ehidley in der Hudsonsbai, von wo sie noch eine ziem-
liche Strecke Weges bis zu« Repulsebai, wo sie hatten
überwintern wollen, zu machen hatten.

Am 2». Jänner liefzu Deptford das erste, zur Fahrt
zwischen London und Calcutta bestimmte Dampfschiff
Vnterprize, von 5aoTonnen, vom Stapel. Dieses Dampf-
boot wird die Fa!,rt folgendermaßen machen : VonLon»
don nach Mad^ra 7 Tage; von Madera nach San-Pago
S; von S a i i ' P a g o nach S t . Helena 11 ; von da nach
dem Vorgebirge der guten Hoffnung 6 ; von da nach Io -
kanna l i ; von da nach Bombay 12 ,)2, Hier wird es 10 i j2
Tage bleiben. Von Bombay nach Calcutta 9 Tage; i»
Summa 73 Tage. (D>e Erfahrung wird lehren, ob diese .
Rechnung nicht »ohne den Wir th gemacht sey.")

F r e m d e n - A n z e i g e .

A n g e k o m m e n den : i . F e b r u a r »825.

Herr Anton Eduard Kühnel, k. k, Krciücommissär,
Von Görz. — Herr Georg Preschcrn, börsemähiger Han-
delsmann , von Wräh nach Trieft.

Den >«. Herr DemeterAlcko, Handelsmann, von
Wien nach Trieft. — Herr Johann Faschini, Handels»
mann, von Trieft nach Wien.

Den ,3. Herr Jacob Kohen, Wechsler,.von Triest
nach Wien. — Herr Joseph Zockelt, bürgerl. Handeln
mann, von Klagenfurt.

C u l < v o m 12. F e b r u a r 1825.
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